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Hygienekonzept FV 1919 Biesingen e.V. 

S p i e l b e t r i e b  A m a t e u r f u ß b a l l  

Vereins-Informationen 

 

Verein   FV 1919 Biesingen e.V. 

 

Ansprechpartner   

für Hygienekonzept Nicolas Bohr o.V.i.A. 

 

 

Mail      nicobohr11@web.de 

 

 

Kontaktnummer 0178/4906418 

 

 

Adresse Sportstätte Günter-Müller-Weg (Pfarrer-Haas-Straße), 66440 Blieskastel-Biesingen 

 

     

 

 

 

Grundsätze 
 
Dieses Hygienekonzept orientiert sich an den Handlungsempfehlungen des DFB-Leitfadens 

„Zurück ins Spiel“. Es gilt für den Trainings- und Spielbetrieb und die hiermit im Zusammenhang 

stehenden notwendigen Tätigkeiten im Bereich der Sportstätte. Zudem werden Regelungen für 

Personen im Publikumsbereich der Sportstätte festgehalten. Zur besseren Abtrennung werden die 

genannten Bereiche in Zonen eingeteilt. Genauere Inhalte werden unter Punkt 4 erläutert. 

Ausgenommen vom Konzept sind sämtliche sonstigen Bereiche im Innenbereich von Gebäuden, 

gastronomische Einrichtungen, Einrichtungen zur Sportplatzpflege und Sporthallen. Hierfür können 

weitere Hygienekonzepte notwendig sein. 

 

Die Grundlage für sämtliche aufgeführten Maßnahmen und Regelungen ist die Annahme, dass 

eine Ansteckung mit SARS-CoV2 zwar möglich, die Wahrscheinlichkeit aber durch das Umsetzen 

der genannten Hygienemaßnahmen sehr gering ist.  
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1. Allgemeine Hygieneregeln 
 

 Grundsätzlich gilt das Einhalten des Mindestabstands (1,5 Meter) in allen Bereichen 

außerhalb des Spielfelds. 

 Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen. 

 Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch).  

 Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (min. 30 Sekunden) und/oder 

Desinfizieren der Hände. 

 Unterlassen von Spucken und von Naseputzen auf dem Spielfeld. 

 

2. Verdachtsfälle Covid-19 
 

 Eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur möglich bei 

symptomfreiem Gesundheitszustand. 

 Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend verlassen bzw. 

diese gar nicht betreten. Solche Symptome sind:  

o Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome 

o Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen 

Haushalt vorliegen. 

 Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Festlegungen zur 

Quarantäne. Die betreffende Person wird mindestens 14 Tage aus dem Trainings- und 

Spielbetrieb genommen. Gleiches gilt bei positiven Testergebnissen im Haushalt der 

betreffenden Person. 

 

3. Organisatorisches 
 

 Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben. 

 Ansprechpartner für sämtliche Anliegen und Anfragen zum Hygienekonzept des Trainings- 

und Spielbetriebs ist Nicolas Bohr o.V.i.A. 

 Die Sportstätte ist mit ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten des 

Sportgeländes ausgestattet. 

 Alle Trainer*innen und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter*innen sind in die Vorgaben und 

Maßnahmen zum Trainings- und Spielbetrieb eingewiesen. 

 Vor Aufnahme des Trainings- und Spielbetriebs werden alle Personen, die in den aktiven 

Trainings- und Spielbetrieb involviert sind bzw. aktiv teilnehmen, über die Hygieneregeln 

informiert. Dies gilt im Spielbetrieb neben den Personen des Heimvereins, vor allem auch 

für die Gastvereine, Schiedsrichter*innen und sonstige Funktionsträger*innen. 

 Alle weiteren Personen, die sich auf dem Sportgelände aufhalten (Zone 3), müssen über 

die Hygieneregeln rechtzeitig in verständlicher Weise informiert werden.  

 Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des 

Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen. 
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4. Zonierung 
 

Die Sportstätte wird in drei Zonen eingeteilt: 

Zone 1 „Innenraum/Spielfeld“ 

 In Zone 1 (Spielfeld des Kunstrasenplatzes, Auswechselbank, Fläche innerhalb des 

Barrieresystems links-, rechtsseitig sowie zum Clubheim gelegen und der 

bepflasterte Bereich im hinteren Areal der Sportanlage Richtung Feld) befinden sich 

nur die für den Trainings- und Spielbetrieb notwendigen Personengruppen: 

o Spieler*innen 

o Trainer*innen 

o Funktionsteams 

o Schiedsrichter*innen 

o Sanitäts- und Ordnungsdienst 

o Ansprechpartner für Hygienekonzept 

 Die Zone 1 wird ausschließlich an festgelegten Punkten betreten und verlassen. 

 Es wird auf den Mindestabstandstand im Bereich der Trainerbank (Auswechselspieler, 

Trainer, Betreuer etc.) hingewiesen.  

 

Zone 2 „Umkleidebereiche“ 

 In Zone 2 (Umkleidebereiche: Eingangsbereich zu Heim- und Gästekabine sowie die 

vorgenannten Kabinen inkl. die separate Schiedsrichterkabine) haben nur folgende 

Personengruppen Zutritt: 

o Spieler*innen 

o Trainer*innen 

o Funktionsteams 

o Schiedsrichter*innen 

o Ansprechpartner für Hygienekonzeptes 

 Die Nutzung erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelung oder Tragen von Mund-Nasen-

Schutz. 

 Für die Nutzung im Trainings- und Spielbetrieb werden ausreichende Wechselzeiten 

zwischen unterschiedlichen Teams vorgesehen. 

 Die Nutzung der Duschanlagen erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelungen sowie 

zeitlicher Versetzung/Trennung. 

 Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen wird auf das notwendige 

Minimum beschränkt. 

 

Zone 3 „Publikumsbereich (im Außenbereich)“ 

 Die Zone 3 „Publikumsbereich (im Außenbereich)“ bezeichnet sämtliche Bereiche der 

Sportstätte, welche frei zugänglich und unter freiem Himmel (auch überdachte 

Außenbereiche) sind. 

 Die Bestimmungen für Zuschaueranwesenheit richten sich nach den aktuell gültigen 

gesetzlichen Vorgaben 

 Alle Personen in Zone 3 betreten die Sportstätte fußläufig über das Haupteingangstor oder 

über die in der Anlage liegende Parkplatzfläche. Die anwesende Gesamtpersonenanzahl 

im Rahmen des Spielbetriebs ist stets bekannt. 
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Die zu den Spielen anwesenden Zuschauer (unabhängig der Erfassung der 

Gastronomiebesucher) sind mit folgenden Daten jeweils eines Vertreters der anwesenden 

Haushalte zu erfassen: 

 Vor- und Familienname, Wohnort, Erreichbarkeit, Ankunftszeit  

 Es wird die Nutzung der Luca-App zur Kontaktnachverfolgung empfohlen 

 Es erfolgt eine räumliche oder zeitliche Trennung („Schleusenlösung“) von Eingang und 

Ausgang der Sportstätte. 

 Zur Unterstützung der Einhaltung des Abstandsgebots werden Markierungen in folgenden 

Bereichen auf-/angebracht: 

o Zugangsbereich 

o Abstandshinweise bei Gastronomiebetrieb 

 Unterstützend werden Plakate zu den allgemeinen Hygieneregeln genutzt. 

Folgende Bereiche der Sportstätte fallen nicht unter die genannten Zonen und sind separat zu 

betrachten und anhand der lokal gültigen behördlichen Verordnungen zu betreiben: 

 Vereinsheim (m.V.a. Hygienerahmenkonzept Gaststättenbetrieb FV 1919 Biesingen e.V.) 

 

 

5. Trainingsbetrieb 
 

Die Gestaltung des Trainingsbetriebes richtet sich nach dem aktuellen Hygieneplan zur 

Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes des FV 1919 Biesingen e.V. 

 

6. Spielbetrieb 
 

 Die erlaubte Zuschauerzahl bzw. Bestimmungen für diese sowie die Nachvollziehbarkeit 

der Anwesenden richtet sich nach den in Punkt 4 erfolgten Ausführungen 

 Die allgemeinen Hygienehinweise sowie die Hinweise zu Abstands- und Verhaltensregeln 

sind auf dem gesamten Gelände in den gesamten Zonen gut sichtbar aufgestellt 

 In allen vorgenannten Zonen sowie an den Ein- und Ausgängen bzw. dem Eingang zur 

Gaststätte sind geeignete Desinfektionsmittelspender aufgestellt, in den sanitären Anlagen 

ausreichend Seife und Einmal-Handtücher vorhanden 

 Das Haupteingangstor zur Sportanlage bildet gleichzeitig den ersten Eingang (von zwei) 

und den ersten Ausgang. Es ist gewährleistet, dass Besucher der Sportanlage die Anlage 

auf der linken Seite des Tores betreten und auf der rechten Seite des Tores (Blickwinkel 

beide Male auf die Anlage) die Anlage verlassen, sodass permanent der Mindestabstand 

eingehalten werden kann (Trennung der entsprechenden Bereiche). Der zweite Ein- und 

Ausgangsbereich stellt den Zugang zur Anlage über den Parkplatz innerhalb der Anlage 

dar. 

 Die Wegeführung innerhalb der Anlage sowie die Zuschauerbereiche sind an den 

vorgenannten Eingangsbereichen mittels Skizze aufgeführt. 

 Die Organisation der Gastronomie richtet sich nach dem aktuellen „Hygienerahmenkonzept 

Gaststättenbetrieb FV 1919 Biesingen e.V.“. 

 Spielmaterialien, Umkleide-, Nassbereiche sowie die jeweiligen Zugänge und 

Räumlichkeiten hierzu sind VOR und NACH dem Spielbetrieb entsprechend der 

allgemeinen Hygieneempfehlungen zu reinigen. 

 Die Heim- und Gastteams sowie die Schiedsrichterteams werden über die 

Hygienemaßnahmen entsprechend informiert 
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 Umkleideabläufe in den jeweiligen Kabinen sind, sollte der Mindestabstand von 1,5 Meter 

nicht eingehalten werden können, nur mit entsprechendem MNS durchzuführen. Die 

Kabinen werden vor dem Spiel mit MNS betreten und nach dem Spiel durch die 

Berechtigten so nacheinander, dass gewährleistet ist, dass die vorherige Person bei 

Betreten der nächsten Person in der Umkleidekabine bereits den MNS trägt 

 Bei Duschabläufe sind Warteschlangen zu den Nassbereichen zu vermeiden und ebenfalls 

nur unter Durchführung des erforderlichen Mindestabstandes durchzuführen 

 Für die Organisation der Mannschaftssitzungen gelten die Punkte zu den 

Umkleideabläufen analog 

 

7. Einschätzung des Infektionsrisikos 
 

Der FV 1919 Biesingen e.V. sorgt mit diesem Hygienekonzept für eine verhältnismäßige und 

bestmögliche Prävention. In Abhängigkeit zur aktuellen Einschätzung des Infektionsrisikos 

werden in Abstimmung mit den für die Sportstätte zuständigen Behörden die entsprechenden 

Hygienemaßnahmen vorgesehen und veranlasst. 


